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»�Bei der Ausweitung der GRV 
auf Selbständige kommt es 
auf die Implementierung an «

1.	 Herr Haan, um die gesetzlichen Rentenversicherungen 
zu stabilisieren, wird häufig die Ausweitung des Ver-
sichertenkreises diskutiert. Was würde eine solche 
Ausweitung bringen? Generell gilt: Je mehr Leute in das 
Rentenversicherungssystem einzahlen und je hetero-
gener diese Leute sind, desto größer ist der Versiche-
rungspool. Dadurch kann eine Versicherung beson-
ders effektiv wirken. Aber wer einbezahlt, bekommt 
irgendwann auch seine Leistung ausbezahlt. Insofern 
kann man davon ausgehen, dass durch eine Auswei-
tung langfristig keine Wirkungen erzielt werden. Wenn 
allerdings in einer Umwandlungsphase mehr Beteiligte 
in die Versicherung einbezogen werden, kommt es zu 
mittelfristigen Effekten. 

2.	 Das hört sich nach einem Strohfeuer an. Die Frage ist, 
was langfristig ist. Wir zeigen, dass die Langfristwirkun-
gen durchaus erst deutlich nach dem Jahr 2040 vor-
liegen, je nachdem, wie man diese Reform implementiert. 
Mittelfristig bedeutet, dass wir damit auf Jahre abzielen 
können, in denen der demographische Wandel stark zum 
Ausdruck kommt, sprich in den Jahren 2020 bis 2040.

3.	 Welche Personengruppen könnte eine Ausweitung der 
gesetzlichen Rentenversicherung betreffen? Zunächst 
sind das erst einmal die Selbständigen, bei denen man 
jedoch unterscheiden muss. Es gibt Selbständige, die 
bereits in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert 
sind, und es gibt Selbständige, die in ihren eigenen 
Versorgungswerken versichert sind. Der Großteil der Selb-
ständigen jedoch ist bisher nicht versichert und sorgt nur 
privat vor. Das betrifft ungefähr 2,5 Millionen Menschen, 
und um diese Gruppe würde es sich handeln. Darüber 
hinaus betrifft das auch die geringfügig Beschäftigten, 
also Mini-Jobber und Midi-Jobber, die nur gering durch 
die gesetzliche Rentenversicherung abgesichert sind.

4.	 Wie groß wäre die Entlastung der gesetzlichen Renten-
versicherung? Hier muss man wieder zwischen Selb-
ständigen und geringfügig Beschäftigten unterscheiden. 
Bei den geringfügig Beschäftigten finden wir keinen 
Effekt, weil sie schon jetzt über die Arbeitgeberbeiträge 
und zum Teil über eigene Beiträge versichert sind und 

ihre Einkommen sehr gering sind. Bei den Selbständigen 
allerdings finden wir merkliche Effekte. Hier kommt es 
aber darauf an, wie die Reform implementiert wird. 
Wenn ab morgen alle Selbständigen in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzahlen würden, dann würden 
wir kurzfristig sehr große Effekte finden, bei denen die 
Beitragssätze um rund 1,5 Prozentpunkte sinken würden. 
Mittelfristig, also bis 2040, würden diese Effekte dann 
auf deutlich unter 1 Prozentpunkt zurückgehen, weil die 
jetzt Selbständigen 2040 schon in Rente sind und dann 
bereits Leistungen beziehen. Anders sieht es aus, wenn 
die Reform graduell eingeführt wird und nur zukünftige 
Selbständige, die jetzt erst selbständig werden, in das 
System aufgenommen würden. Dann finden wir einen 
sehr langsamen Rückgang in den Beiträgen, weil zu-
nächst nur eine kleine Personengruppe betroffen ist. Da-
für aber treten diese Selbständigen erst deutlich später, 
also nach 2040, in die Rente ein und erhalten auch erst 
später Leistungen. Das heißt, die größten Entlastungs-
effekte für die Rente in diesem zweiten Szenario würden 
erst in den Jahren nach 2040 zur Geltung kommen.

5.	 Was wäre aus Ihrer Sicht besser? Das Bessere ist wohl 
das, was in der Mitte liegt. Wenn wir ab morgen alle 
Selbständigen in die Versicherungssysteme einbeziehen 
würden, hätten wir sofort einen großen Effekt. Die Finan-
zierungslage der Rentenversicherung sieht im Moment 
aber noch ganz gut aus. Die Probleme werden erst ab 
dem Jahr 2020 auftauchen, wenn die Babyboomer 
in Rente gehen. Das heißt, man sollte eine Reform so 
implementieren, dass die größten Entlastungswirkungen 
ungefähr ab dem Jahr 2020 zur Geltung kommen.

6.	 Wie schnell könnte eine solche Reform umgesetzt werden? 
Das kommt natürlich auf den politischen Prozess an. Aus 
meiner Sicht gibt es wichtige Fürsprecher für eine Aus
weitung der Rentenversicherung. Ich denke also, dass eine 
solche Reform einigermaßen schnell einführbar wäre.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.
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